
 
Satzung 

der Stadt Wetter (Ruhr) 
über den Stadtbetrieb vom 24.08.2000 

in der Fassung der 13. Änderungssatzung vom 14.10.2024 
 
Aufgrund §§ 7, 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat 
der Stadt Wetter (Ruhr) am 26.09.2024 folgende 13. Änderungssatzung beschlossen: 
 
In § 9 Absatz 2 wird das Wort „Lagebericht“ an 3 Stellen gestrichen, so dass der Absatz wie 
folgt lautet:  
„Der Vorstand hat den Jahresabschluss und die Erfolgsübersicht innerhalb von drei Monaten 
nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und dem Verwaltungsrat nach Durchführung 
der Abschlussprüfung zur Feststellung vorzulegen.  
Der Jahresabschluss ist von den Vorstandsmitgliedern unter Angabe des Datums zu 
unterzeichnen.  
Der Jahresabschluss, die Erfolgsübersicht und der Bericht über die Abschlussprüfung sind 
der Stadt zuzuleiten.“ 
 
Diese 13. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vom Rat der Stadt Wetter (Ruhr) am 26.09.2024 beschlossene  
 
13. Änderungssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) über den Stadtbetrieb vom 24.08.2000  
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und / oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land  
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 
666), in der  
z.Zt. gültigen Fassung, kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines halben Jahres seit 
dieser  
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt Wetter (Ruhr) vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt 
 
 
Wetter (Ruhr), den 14.10.2024 
 
gez. Hasenberg 
Bürgermeister 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ist unter www.stadt-wetter.de und zusätzlich unter 
www.stadtbetrieb-wetter.de veröffentlicht. 
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